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Landesprogramm Wirtschaft 2021-2027 -
KI Anwendungszentren

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft (LPW) aus Mitteln des Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

Ziel der Fördermaßnahme

Ziele der Förderung nach dieser Richtlinie sind zum einen die Förderung des KI-Transfer-Hub-Schleswig-
Holstein. Dieses soll die Wirtschaft Schleswig-Holsteins für die Anwendung von KI-Technologien und Nutzung
unternehmensbezogener Daten als herausragenden Faktor für die Steigerung der Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit sowie die Schaffung und Sicherung zukunftsfähiger Arbeitsplätze aufschließen.
 Zum anderen soll der Aufbau und Betrieb eines KI Anwendungszentrums Schleswig-Holstein gefördert
werden, in dem die weitere Entwicklung und dauerhafte Implementierung eines Innovationso?kosystems in
Schleswig-Holstein für das Themenfeld der Künstlichen Intelligenz vorangetrieben wird.

Was wird gefördert?

Mit dieser Richtlinie werden Forschungs- und Innovationstätigkeiten gefördert, die die Vernetzung in
Kleinstunternehmen (industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung, Durchführbarkeitsstudien), in kleinen
und mittelständischen Unternehmen (KMU) aber auch in öffentlichen Forschungszentren,
Hochschuleinrichtungen und Kompetenzzentren (industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung,
Durchführbarkeitsstudien) fördern.

Wer wird gefördert?

Begünstigte der Zuwendung sind:

Hochschulen des Landes, soweit Selbstverwaltungsaufgaben wahrgenommen werden,
Wirtschaftsnahe Technologietransfer-Einrichtungen sowie Einrichtungen für Forschungs- und
Wissensverbreitung mit Sitz oder einer Betriebsstätte in Schleswig-Holstein.

Wo ist die Förderung geregelt?
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Die Prüfung von Förderfähigkeit und Förderwürdigkeit einzelner Vorhaben sowie die Entscheidung über die
Förderung von Vorhaben richtet sich nach den AFG LPW (Auswahl- und Fördergrundsätze und Regeln für die
finanzielle Unterstützung im Rahmen des Landesprogramm Wirtschaft) und der Richtlinie für die KI
Anwendungszentren. Der Richtlinie können Sie auch die genaueren Förderbestimmungen entnehmen. Die
genannten Regelungen finden Sie unten auf der Seite im Downloadbereich unter Rechtsgrundlagen.

Wie ist Ihr Weg zur Förderung?

Es können keine Anträge mehr für diese Maßnahme gestellt werden, da die zur Verfügung stehenden
EFRE-Mittel bereits ausgeschöpft sind.

Hinweis zu Erstattungsanträgen

Bitte beachten Sie, dass die Termine für die Einreichung der Erstattungsanträge gem. Ziffer III.1 Ihres
Zuwendungsbescheides verpflichtend sind! Nur wenn in dem jeweiligen Abrechnungszeitraum tatsächlich keine
Ausgaben angefallen sind, ist eine sog. Fehlanzeige zu einem Termin zulässig.

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung

Durch diese Förderung unterstützte Vorhaben wirken, je nach Mitteleinsatz, auf folgendes Sustainable
Development Goal.

Bei Fragen hilft

Thilo Dorloff
  Berater Landesprogramm Wirtschaft
  Telefon: 0431 9905-5920
   
Grit Bartsch
  Beraterin Landesprogramm Wirtschaft
  Telefon: 0431 9905-2906
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